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Anlage 2 zur Weiterbildungsordnung der Landeszahnärztekammer 

Sachsen vom  4. Dezember 2015 (§ 27 Absatz 2) 
 

Tätigkeitskatalog Oralchirurgie 
 

Erwerb besonderer praktischer Fertigkeiten für das Fachgebiet Oralchirurgie 

OP-Katalog 

 

1. Chirurgie im Bereich des Ober- und Unterkiefers          Anzahl 

- operative Weisheitszahnentfernung im Ober- und Unterkiefer    100 

- operative Entfernung sonstiger Zähne oder zahnähnlicher Gebilde     25 

- Freilegung retinierter Zähne zur Vorbereitung der KfO- Einstellung     15 

- Wurzelspitzenresektionen im Frontzahnbereich des Ober- u. Unterkiefers    30 

- Wurzelspitzenresektionen im Seitenzahnbereich des Ober- u. Unterkiefers    20 

- operative Behandlung von Zysten          40 

- Alveolotomie, Sequestrotomie          15 

- Osteotomien zur Entfernung von Wurzelresten        75 

- Zahn- bzw. Zahnkeimtranspositionen           5 

- Entfernung von Fremdkörpern aus Kieferknochen- und Mundschleimhaut    10 

 

2. Mukogingivale Chirurgie  

- geschlossene und offene Kürettagen, Lappenplastiken     100 

- Frenektomien            20 

- freie Schleimhauttransplantate          30 

- Vestibulumplastiken, Tuberplastiken         10 

- augmentative Verfahren, gesteuerte Knochenregeneration      30 

- operative Entfernung gutartiger Gewebsveränderungen im Zahn-, Mund-, 

  Kieferbereich inklusive Probeexzisionen         40 

 

3. Traumatologie 

- Repositionen und Replantationen von Zähnen einschließlich Schienung    20 

- Reposition und Fixation von Frakturen         10 

- Versorgung von intraoralen Weichgewebsverletzungen       20 

 

4. Septische Chirurgie 

- Inzision von Abszessen           20 

- Behandlung von Wundheilungsstörungen nach chirurgischen Eingriffen   100 

 

5. Implantologie 

- enossale Implantation im Ober- und Unterkiefer mit prothetischen Planung  

  und Behandlung  (ggf. in Zusammenarbeit mit dem überweisenden Zahnarzt)    15 

- enossale Implantation im Ober- und Unterkiefer mit prothetischen Planung 

  und Behandlung und sequentieller oder simultaner erweiterter knochenlager- 

  bildender operativer Technik (ggf. in Zusammenarbeit mit dem überweisenden 

  Zahnarzt)             10 
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6. Gebisssanierung in Intubationsnarkose 

- chirurgische und/oder parodontologische Gebisssanierung in ITN     10 

- konservierende und/oder prothetische Gebisssanierung in ITN      15 

 

7. Speicheldrüsenerkrankungen 

- konservative Behandlung von Erkrankungen der Speicheldrüsen im Bereich der  

  Mundschleimhaut sowie enorale operative Entfernung von Mukozelen und 

  Speichelsteinen            10 

 

8. Kieferhöhle 

- operative Entfernung  von Wurzelresten bzw. Fremdkörpern und/oder 

  Verschluss der iatrogen eröffneten Kieferhöhle 

  einschließlich konservativer Therapiemaßnahmen       20 

- Sinus-lift-Operationen in Summers-Technik          3 

- Sinus-lift-Operationen in Tatum-Technik           3 

 

9. Myoarthropathien 

- konservative Behandlung der CMD         12 

 

Erwerb besonderer theoretischer Kenntnisse für das Fachgebiet Oralchirurgie 
 

10. Psychosomatische Erkrankungen 

- Erwerb einer Grundkompetenz Psychosomatik       

 

11. Orale Medizin 

- Erwerb einer Grundkompetenz MSH-Erkrankungen      

 

12. Allgemeine Medizin 

- Erwerb einer Grundkompetenz für 

- Prämedikation, Sedierung und Schmerztherapie, 

- allgemeinmedizinische Vorschädigung / multimorbide Patienten, 

- kardiopulmonale Erkrankungen und implantierte Devices, 

- angeborene und erworbene Gerinnungsstörungen und Vasopathien, 

- Leberfunktionsstörungen, 

- Stoffwechselstörungen, 

- Nierenfunktionsstörung, 

- epileptiformer Formenkreis, 

- angeborene, erworbene und iatrogene Immundefekte (Milz), 

- Behandlung Drogenabhängiger, 

- oralchirurgische und allgemeinzahnärztliche Therapiestrategien beim geriatri-

schen Patienten 

 

13. Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde 

- Erkrankungen der Kieferhöhle 
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14. zahnärztliche Bildgebung 

- Erwerb einer Grundkompetenz CT/DVT und MRT  

 

13. Notfallmedizin 

- Kenntnisse in der Notfallmedizin und Nachweis der Teilnahme an einem Kurs  

  Notfallmedizin 

 

Die theoretischen Kenntnisse müssen durch Lehrveranstaltungen / Kurse mit entspre-

chenden Teilnahmebestätigungen nachgewiesen werden, wobei hier eine Mindeststun-

denzahl von 250 nicht zu unterschreiten ist. 


